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Vorwort
Auch die Mitglieder des Gemeindekirchenrates Edewecht haben mit Er-
schütterung in den zurückliegenden Jahren Berichte über sexuelle Über-
griff e gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ganz unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zur Kenntnis nehmen müssen. 
Sie passierten (und passieren weiterhin) in der Familie, in Heimen und 
Schulen, in Sport und Kultur und auch in der Kirche.

Menschen sollten gerade in der Kirche einen geschützten Ort erleben, 
in dem sie nicht efahr laufen, zu Opfern sexualisierter Gewalt zu werden. 
Das Ausnutzen von Machtpositionen untergräbt zudem die Glaubwür-
digkeit der Kirche und damit auch ihrer Botschaft nach außen und nach 
innen zutiefst. Das Vertrauen in diese Institution und ihre Mitarbeitenden 
geht in vielen Fällen für immer verloren.

Um Menschen, die Angebote im Bereich unserer Kirchengemeinde wahr-
nehmen oder in ihr arbeiten, vor sexualisierter Gewalt zu schützen, hat 
der Gemeindekirchenrat dieses Konzept erarbeitet. Er folgt damit dem 
Auftrag der Synode unserer Kirche, die am 20.11.2021 beschlossen hat, 
dass Leitungsorgane für ihren Bereich Schutzkonzepte erarbeiten müs-
sen.

Wir verbinden mit diesem Konzept die Hoff nung, dass alle handelnden 
Personen dafür sensibilisiert werden, jegliche Form sexualisierter Gewalt 
frühzeitig wahrzunehmen und ihr
entschlossen entgegenzutreten.

Edewecht, 13. Dezember 2023
Der Gemeindekirchenrat der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Edewecht
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1. Leitbild

Der seit dem 1. Januar 2012 geltenden Gesamtkonzeption der Kirchen-
gemeinde Edewecht wurde im Leitbild dieser Satz vorangestellt:

„Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben (Joh 14,19)“

Diesem Bibelzitat folgen sechs weitere Textstellen aus dem Neuen Tes-
tament, die genauer beschreiben, wovon sich die Kirchengemeinde in 
ihrem Handeln leiten lässt.

Sie will, mit Christus in ihrer Mitte,
- in seiner Nachfolge leben (Joh 14, 6)
- den Glauben stärken (Joh 7, 38)
- dem Bösen wehren (Römer 12, 21)
- den Schwachen helfen (Matth 25, 40)
- off en sein für Fernstehende (Luk 5, 31 -32)
- einander beistehen (Joh 13, 34)

Drei dieser Leitsätze sind bedeutsam für das vorliegende Präventions-
konzept. Alle Menschen im Wirkungskreis unserer evangelisch-luthe-
rischen Gemeinde, vor allem die besonders Hilfsbedürftigen wie auch 
die Kinder und Jugendlichen, werden durch das Konzept unter Schutz 
gestellt. Es soll „dem Bösen wehren“ und dazu beitragen, dass es gar 
nicht erst zu irgendwelchen Formen von sexualisierter Gewalt kommt, 
auch nicht in noch so geringem Ausmaß. Die Mitarbeitenden werden 
ferner, sollte doch etwas geschehen sein, was als Grenzverletzung ge-
wertet werden muss, „den Schwachen helfen“. Sie werden sich für die 
Klärung jedes Vorfalls, für die Umsetzung der im Konzept verabredeten 
Konsequenzen und, wenn irgend möglich, für eine Wiedergutmachung 
einsetzen. Die Betroff enen sollen erleben, dass es Menschen gibt, die 
„einander beistehen“, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert ist, wenn sie 
an Leib und Seele Schaden genommen haben oder ihre Würde verletzt 
wurde.

Sexualisierte Gewalt hinterlässt lebenslang Spuren bei den Betroff enen. 
So „bringt sie abgrundtiefe Einsamkeit, Schuldgefühle, Verwirrung und  
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Desorientierung mit sich. Nach dem Gewalterleben ist nichts mehr, wie 
es vorher war. Das gilt für die Gegenwart, aber es gilt auch für jede Zu-
kunft der Betroff enen.“ (Entstellter Himmel, S. 188)

Aber es geht nicht nur um die Folgen für die betroff enen Menschen 
selbst. Sexualisierte Gewalt, die sich im Bereich der Kirche ereignet, rich-
tet sich „gegen den Kern des Evangeliums,… zerstört Vertrauen … und 
kann den Glauben an Gott zerstören.“(ebenda, S. 221) 

Mithilfe dieses Schutzkonzepts soll erreicht werden, dass es dazu nicht 
kommt.

2. Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex wurde unter Mitwirkung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Herbst 2023 mit Hilfe 
eines Ampelsystems erarbeitet. In den kommenden Jahren werden die 
Mitarbeitenden regelmäßig zu einem Austausch über Praxis und Erfah-
rungen mit dem Kodex eingeladen.

Ziele des Verhaltenskodex
- Angestrebt ist eine Haltung, die zu einem achtsamen Umgang mitei-
nander führt und die die Bedürfnisse und Grenzen anderer respektiert.
- Er dient dem Schutz aller beteiligten Personen, insbesondere von Kin-
dern und Jugendlichen, vor sexualisierter Gewalt sowie der Bewahrung 
ihrer Würde.
- Er hilft dabei, Situationen zu erkennen, die Täter*innen leicht für Grenz-
überschreitungen ausnutzen können.
- Gleichzeitig dient er dem Schutz von Mitarbeitenden vor falschen Ver-
dächtigungen.
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Verhaltensweisen
Im Folgenden werden exemplarisch Verhaltensweisen beschrieben und 
analog zu den Farben einer Verkehrsampel in drei Bereiche eingeordnet. 
Es geht um Verhaltensweisen,
- die wünschenswert sind (Grüner Bereich = A. Sehr okay),
- die nicht gewünscht sind, aber passieren können

 (Gelber Bereich = B. Nicht toll, kann aber passieren),
- die sich verbieten (Roter Bereich = C. Nicht okay).

Beispiele für Verhaltensweisen in den drei Bereichen

- Respektvoller Umgang, z.B. Ernstnehmen 
von Äußerungen, freundliche Ansprache
- Körperkontakt, wenn das Gegenüber ihn 
sucht oder einwilligt und es auch für die
erwachsene Person okay ist, z.B. Handhalten 
beim Laufen
- Ermutigung, etwas Neues auszuprobieren, 
ohne dass Konsequenzen folgen, wenn es 
nicht passiert, z.B. ungewohntes Essen kos-
ten, bei einer Gruppenaktivität mitmachen
- Ritualisierte Begrüßungsumarmung, die 
mit der Gruppe besprochen ist
- Ein*e Konfi rmand*in gleichen Geschlechts 
wird geschickt, um nachzuschauen, warum 
ein*e Jugendliche*r nicht von der Toilette 
zurückkehrt.

     sehr okay
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kann passieren

- 1:1-Kontakte in Innenräumen oder im Auto 
zwischen Kindern/Jugendlichen und
Erwachsenen, z. B. wegen eines Notfalls, 
nicht erfolgter Abholung durch Eltern o.ä.
Mögliche Vorsichtsmaßnahmen, wenn der 
1:1-Kontakt nicht zu vermeiden ist:
Jemanden hinzubitten; die Tür off en lassen; 
einen Raum wählen, der einsehbar und
für jede*n zugänglich ist; körperlichen Ab-
stand halten.
- Ritualisierte Begrüßungsumarmung in der 
Gruppe, ohne dass diese abgesprochen
wurde
- Überreaktion in Stresssituationen, z. B. laut 
werden, fest anpacken

- Herabwürdigende verbale Äußerungen 
(z.B. in diff amierender, beleidigender oder
anzüglicher Weise)
- Ansprechen mit Kosenamen
- Aufdringliche Gesten und Blicke
- Unerwünschte, absichtliche Berührungen
- Unangemeldetes Öff nen der Toilettentür
- Negative Konsequenzen (z.B. eine Bestra-
fung, wenn Anweisungen missachtet wer-
den)

nicht okay

Konsequenzen:
Bei Verhalten nach B soll dieses Verhalten mit der Gruppe und/oder mit 
der betroff enen Person besprochen werden (z.B. eine Begründung 
darlegen, um Entschuldigung bitten, miteinander über die Mög-
lichkeiten zur Vermeidung eines solchen Vorfalls beraten). Die Er-
ziehungsberechtigten sind zu informieren.
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Bei Verhalten nach C muss dieses Verhalten zwischen den Beteilig-
ten besprochen und geklärt werden. Die Erziehungsberechtigten 
müssen informiert werden. 
Lässt sich keine zufriedenstellende Lösung erreichen, ist unver-
züglich eine der beiden Vertrauenspersonen im Gemeindekirchen-
rat zu informieren. Der- oder diejenige ergreift die Initiative zum 
Gespräch und sorgt dafür, dass das entsprechende Verhalten in 
Zukunft unterbleibt. Kann dies nicht erreicht werden, berät der 
Gemeindekirchenrat die Konsequenzen. Dabei sollte der Interven-
tionsplan der ELKiO zu Hilfe genommen werden. (siehe im Anhang 
des Konzepts)

3. Potential- und Risikoanalyse der Kirchengemeinde

Die Potential- und Risikoanalyse konzentriert sich auf den Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit.

In den Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit soll bei den Zusam-
menkünften bei Spielen auf Freiwilligkeit geachtet werden. Spiele 
mit Körperkontakten sollen von den Leitungen besonders refl ek-
tiert werden. Nähere Verhaltensregeln können bei der ejo erfragt 
werden. Außerdem achten die Gruppenleitungen auf unangemes-
senes Verhalten der Kinder und Jugendlichen untereinander und 
schreiten in geeigneter Form ein, um dieses sofort und zukünftig 
zu unterbinden.

Auf Freizeiten mit Übernachtungen wird großer Wert darauf gelegt, 
dass alle Begleitpersonen sich dem Wohlergehen aller Teilnehmen-
den verpfl ichtet fühlen. Transparente Regeln müssen eingehalten 
werden, aber es soll kein Ausnutzen von Machtpositionen geben. 
Ebenfalls achten alle Begleitpersonen darauf, dass die Privatsphäre 
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möglichst gut gewahrt bleibt. Mädchen- und Jungenzimmer sind 
getrennt und werden jeweils vorrangig von den weiblichen Begleite-
rinnen bzw. den männlichen Begleitern betreut.

Einzelgesprächssituationen werden nach Möglichkeit vermieden, indem 
eine dritte Person hinzugezogen wird. Wenn sie situationsbedingt nicht 
zu umgehen sind, achten die Leitenden darauf, dass sie in einem ein-
sehbaren Raum oder bei off ener Tür stattfi nden. Auch halten sie, soweit 
möglich, in angemessener Weise körperlichen Abstand.

Bei Festen mit öff entlicher Beteiligung und Angeboten für Kinder und 
Jugendliche werden alle Mitarbeitenden bei den Planungstreff en dafür 
sensibilisiert, ein besonderes Augenmerk auf das Wohlergehen von min-
derjährigen Besuchern zu haben.

4. Beteiligung

Unsere Gemeinde will ein Raum sein, in dem eine herrschaftsfreie Kom-
munikation aller Gemeindeglieder untereinander praktiziert wird.

Deshalb ist uns wichtig, dass alle Menschen ihrem Alter angemessene 
Möglichkeiten haben, sich an den Entscheidungen und Prozessen inner-
halb der Gruppen wie auch in der Gemeinde als Ganzes zu beteiligen. 
Diese Beteiligung wollen wir fördern. Daher pfl egen wir in allen Gruppen 
eine regelmäßige Feedback-Kultur und beziehen die Betroff enen soweit 
als möglich in Entscheidungen ein. Für Kinder und Jugendliche schaf-
fen wir altersgemäße Spielräume, in denen ihre Entscheidung gefragt ist. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen spüren, dass ihre Beteiligung 
wichtig ist. Sie sollen erleben, dass ihre Meinung bedeutsam ist und sie 
mit ihren Äußerungen etwas bewirken können. Das erhöht unseres Er-
achtens zudem auch die Wahrscheinlichkeit, dass Betroff ene sich im Falle 
von Gewalterfahrungen an andere wenden.

Entscheidungen werden demokratisch, partizipatorisch und möglichst 
einvernehmlich getroff en. Auch Minderheitenmeinungen sollen Raum 
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haben. Gemeindekirchenrat und Gruppenleitungen achten darauf, dass 
Entscheidungen gut kommuniziert und erklärt werden.

Der Gemeindekirchenrat hält den Kontakt zu den Gemeindegruppen 
und bringt ihnen seine Wertschätzung entgegen. So schaff t er eine Ver-
bindung zwischen Gemeindegliedern und Gemeindeleitung.
Äußerungen von abweichenden Meinungen und Kritik nehmen wir nicht 
persönlich, sondern sind dankbar für alle konstruktiven Beiträge. Wir 
versuchen, uns in den betreff enden Menschen und seine Beweggründe 
zu hineinzuversetzen. Grundsätzlich verstehen wir kritische Äußerungen 
als Herausforderung, Dinge im Gemeindealltag zu verbessern.

Wir achten in den Gruppen und in der gesamten Gemeinde auf ein 
Klima, das möglichst alle Betroff enen zur Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen ermutigt.

5. Beschwerdewege und Ansprechpersonen

In unserer Gemeinde sollen Menschen die Möglichkeit haben, ihre Be-
schwerden zu äußern. Die Kirchengemeinde sorgt dafür, dass jeder 
ohne Mühe um die Wege wissen kann und sie fi ndet, um eine Be-
schwerde zu äußern. Jeder Beschwerde wird nachgegangen.
Im Gemeindebrief wie auch in Aushängen in den Gemeindehäusern und 
auf der Homepage der Kirchengemeinde wird auf Beschwerdewege und 
Ansprechpersonen hingewiesen.

Nach Möglichkeit werden Beschwerden im direkten und persönlichen 
Gespräch zwischen den Betroff enen geklärt. Sollte auf diesem Weg keine 
Klärung möglich sein, werden Beschwerden auch von zwei Vertrauens-
personen entgegengenommen. Diese entscheiden, wie weiter mit der 
Beschwerde zu verfahren ist und geben diese Information an den Be-
schwerdeführer weiter. Die Ansprechpersonen sind darüber informiert, 
wie sie mit einer Beschwerde umzugehen haben.
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Es hängen am Haus der off enen Tür in Edewecht, am Gemeindehaus 
Süddorf und am Kirchenbüro Briefkästen, in die Beschwerden und An-
regungen eingeworfen werden können. Diese können formlos oder auf 
dem Beschwerdeformblatt der Kirchengemeinde Edewecht eingereicht 
werden. Auch anonyme Äußerungen werden entgegengenommen.
Beschwerdeformblätter liegen in den Gemeindehäusern zur Mitnahme 
aus. Außerdem ist das Formular auf der Homepage der Kirchengemein-
de unter www.ev-kirche-edewecht.de verfügbar. (Formular s. Anhang)

Dokumentation
Alle Beschwerden werden von demjenigen, der sie entgegennimmt, 
schriftlich festgehalten. In den Sitzungen des Gemeindekirchenrates wird 
über die eingegangenen Beschwerden berichtet.

6. Schulungen

Jugendliche Begleiter von Freizeitmaßnahmen sind während ihrer Ju-
gendleiterschulungen in Bezug auf die Prävention von sexualisierter Ge-
walt geschult worden.

Hauptamtlich Mitarbeitende im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
werden von ihren Dienststellenleitungen aus regelmäßig durch Fachper-
sonal geschult.

Die Schulung ehrenamtlich Mitarbeitender in der gemeindlichen Kinder- 
und Jugendarbeit erfolgt anlassbezogen im Rahmen der regelmäßigen 
Mitarbeitergespräche zum Verhaltenskodex.

7. Personalverantwortung

Alle Mitarbeitenden, die in der Gemeinde haupt- oder ehrenamtlich 
dauerhaft und regelmäßig mit Gruppen arbeiten, legen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vor. Hat das Zeugnis einmal vorgelegen, 
braucht es nicht regelmäßig erneuert werden.
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Dieses Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt wird allen haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden ausgehändigt. Dabei bestätigen sie die 
Kenntnisnahme und die Verpfl ichtung zu dessen Umsetzung. Die Ver-
pfl ichtungserklärung orientiert sich am Rahmenschutzkonzept der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg zur „Prävention von sexualisierter Gewalt“ vom 
September 2021. (Formular siehe Anhang)

8. Interventionspläne

Die Gemeinde übernimmt den im Rahmenschutzkonzept auf Seite 25 
abgedruckten Interventionsplan der ELKiO. (s. Anhang)

Anlaufstellen sind Pfarrerin und Pfarrer sowie die beiden vom Gemein-
dekirchenrat zu wählenden Vertrauenspersonen.9
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Anhang 1:



 



Ev.-Luth. Kirchengemeinde Edewecht     

Vordruck zur Meldung von Beschwerden

Ich melde

einen Vorfall/ Verdacht von sexualisierter Gewalt

Sonstiges (z.B. Rückmeldung, Kritik)

Wer meldet etwas oder beschwert sich? (Name, Vorname, Adresse)

___________________________________________________________________

Wie können wir  dich / Sie erreichen?

Tel.:________________________ Email: _________________________________

Wer ist betroffen? Um wen geht es? (Name/n der oder des Betroffenen)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Um was geht es? / Was ist passiert? (Kurze Beschr

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wann war das? (Datum, evtl. Uhrzeit) ______________________________________

Wer soll Kontakt aufnehmen und  darüber  mit dir / mit Ihnen sprechen?

Vertrauensperson: ____________________________________________________

Anhang 2:
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